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Zitat von Lola1984

Also das mein Vertrag nur bis zum 24.07. geht steht fest. Also werde ich danach
erstmal für fünf Wochen arbeitslos sein. Muss ich mich zwangsläufig arbeitslos melden
oder kann ich es auch einfach lassen, wenn ich das finanziell schaffen kann? Was ist in
dieser Zeit denn mit den normalen Abgaben, Sozialabgaben usw.? Entschuldigt meine
Fragerei, aber ich habe mich damit noch nicht wirklich beschäftigt und da es jetzt bald
ansteht, muss ich wissen, was ich vorher unternehmen muss. 

Ob du ALGI bekommen würdest, also dich arbeitslos melden, hängt ja davon ab, was du vor
dem Ref gemacht hast. Wenn das geht, dann solltest du es machen, dann bist du nämlich
wieder in der GKV und zwar beitragsfrei über das ALGI.
Mehr Sozialversicherungsbeiträge als KK und Pflegekasse fallen dann aktuell nicht an.

Arbeitslos melden hat übrigens nichts mit ALGII zu tun.
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